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Werbungskosten - Steuerliche Absetzbarkeit 
 
Lohnsteuerrichtlinien 2002, ABC der Werbungskosten  
Finanzdokumentation des Bundesministeriums für Finanzen findok.bmf.gv.at 
(Gezielte Suche > Titel: LStR , Rz: 358 oder 365 oder 290)  
 
 
LStR 2002, 5.9.14 Fortbildungskosten – Ausbildungskosten … 
Rz 358  
Aufwendungen für Bildungsmaßnahmen sind als Werbungskosten abzugsfähig, wenn sie Kosten für Fortbildung, 
Ausbildung im verwandten Beruf oder Umschulung darstellen.  
Fortbildungskosten dienen dazu, im jeweils ausgeübten Beruf auf dem Laufenden zu bleiben, um den jeweiligen 
Anforderungen gerecht zu werden. Merkmal beruflicher Fortbildung ist es, dass sie der Verbesserung der Kenntnisse 
und Fähigkeiten im bisher ausgeübten Beruf dient ...  
Ausbildungskosten sind Aufwendungen zur Erlangung von Kenntnissen, die eine Berufsausübung ermöglichen.  
Abzugsfähigkeit von Ausbildungskosten ist nur dann gegeben, wenn ein Zusammenhang mit der ausgeübten oder 
einer damit verwandten Tätigkeit vorliegt. Maßgebend ist die konkrete Einkunftsquelle (zB konkretes Dienst-
verhältnis, konkrete betriebliche Tätigkeit), nicht ein früher erlernter Beruf oder ein abstraktes Berufsbild oder eine 
früher ausgeübte Tätigkeit.  
Steht eine Bildungsmaßnahme im Zusammenhang mit der bereits ausgeübten Tätigkeit, ist eine Unterscheidung in 
Fort- oder Ausbildung nicht erforderlich, weil in beiden Fällen Abzugsfähigkeit gegeben ist…  
 
LStR 2002, 5.9.14.8 Absetzbare Aufwendungen 
Rz 365  
Als Werbungskosten kommen in Betracht:  
Unmittelbare Kosten der Aus- und Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahmen: Kursgebühren, Kosten für 
Kursunterlagen, Skripten und Fachliteratur, Kosten des PC bei einer Computerausbildung (siehe auch Rz 339). Kosten 
der Anschaffung von Hilfsmittel wie zB Schreibtisch, Schreibtischlampe stehen in keinem unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung oder Umschulung; sie sind daher in diesem Zusammenhang nicht 
abzugsfähig. Es können aber Arbeitsmittel gemäß § 16 Abs. 1 Z 7 EStG 1988 vorliegen, sofern sie unmittelbar im 
Rahmen der Berufsausübung verwendet werden.  
Fahrtkosten zur Ausbildungs-, Fortbildungs- oder Umschulungsstätte in tatsächlich angefallenem Umfang (zB 
Kilometergelder), sofern diese nicht bereits durch den Verkehrsabsetzbetrag und ein allenfalls zustehendes 
Pendlerpauschale abgegolten sind (abzugsfähig sind daher nur Aufwendungen für zusätzliche Wegstrecken - zB für die 
Entfernung Büro - BFI). Davon wird dann auszugehen sein, wenn die Schulungsmaßnahme vom Arbeitgeber am 
Arbeitsort angeboten wird (auch an einem sonst arbeitsfreien Tag) oder die externe Bildungseinrichtung in nahem 
zeitlichem Zusammenhang mit der Arbeitszeit besucht wird. Es entspricht nämlich nicht den Erfahrungen des täglichen 
Lebens, dass jemand nach der Arbeit nach Hause fährt und anschließend wieder an den Arbeitsort zum Besuch eines 
Fortbildungskurses zurückkehrt… Ggf. sind auch die Bestimmungen bezüglich Familienheimfahrten zu beachten. Wird 
für diese Fahrten ein arbeitgebereigenes Fahrzeug verwendet siehe Rz 289.  
Tagesgelder, sofern eine Reise im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 9 EStG 1988 vorliegt (vgl. dazu Ausführungen zu Rz 297 ff).  
 
LStR 2002, 5.6.6.1 Berücksichtigung der Fahrtkosten 
Rz 290  
Die Benutzung eines KFZ muss nicht unvermeidbar sein. Es steht dem Arbeitnehmer die Verwendung des KFZ auch 
dann frei, wenn die Wegstrecke auch mit einem öffentlichen Verkehrsmittel oder zu Fuß zurückgelegt werden könnte 
(VwGH 22.12.1980, 2001/79).  
Die vom Abgabepflichtigen geführten Nachweise müssen die Kontrolle sowohl des beruflichen Zwecks als auch der 
tatsächlich zurückgelegten Fahrtstrecke erlauben. Dies erfordert, dass in den entsprechenden Aufzeichnungen 
zumindest das Datum, die Dauer, der Beginn und das Ende, das Ziel und der Zweck jeder einzelnen Fahrt festzuhalten 
sind (siehe VwGH 21.10.1993, 92/15/0001). Neben einem Fahrtenbuch können auch Belege und Unterlagen, die diese 
Merkmale enthalten, zur Nachweisführung geeignet sein (zB Reisekostenabrechnungen für den Arbeitgeber, 
Kursprogramm mit Kursbesuchsbestätigung bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen). 
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